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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf alle Lebensbereiche.  
Aktuelle Informationen zu diesem wichtigen Themenbereich haben wir für Sie hier zu-
sammengefasst: 
https://www.egsz.de/coronanews.php 
Weitere Informationen aus den Bereichen Steuern und Recht finden Sie auf den folgen-
den Seiten. 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Vefügung. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr EGSZ Team 
 
 

 

EGSZ∙Newsletter 
 

April∙2020 

https://www.egsz.de/coronanews.php
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Einkommensteuer 

Zur steuerlichen Behandlung von Auf-
wendungen zur Sanierung eines Ent-
wässerungskanals 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
Aufwendungen für die (Erst- oder Zweit-) 
Herstellung von Zuleitungsanlagen eines 
Gebäudes zum öffentlichen Kanal zu den 
Herstellungskosten des Gebäudes gehö-
ren, soweit die Kosten für Anlagen auf 
privatem Grund und nicht für Anlagen der 
Gemeinde außerhalb des Grundstücks 
entstanden sind. 
Aufwendungen für die Ersetzung, Moder-
nisierung oder (ggf. teilweise) Instandset-
zung einer vorhandenen und funktionsfä-
higen Kanalisation seien demgegenüber - 
als Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben - sofort abziehbar, da sie weder zu 
den Anschaffungs- noch zu den Herstel-
lungskosten zählen, sondern lediglich der 
Erhaltung des Grundstücks dienen. 
Die Kläger hatten im Zuge des Abrisses 
eines Einfamilienhauses und Neubaus 
eines zur Vermietung vorgesehenen 
Zweifamilienhauses Aufwendungen als 
sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwen-
dungen geltend gemacht. Die Kosten 
waren für die verpflichtende Erneuerung 
des durch Wurzeleinwuchs beschädigten 
Anschlusskanals vom auf dem eigenen 
Grundstück befindlichen Schacht bis hin 
zum sich auf den öffentlichen Grund un-
ter der Straße befindlichen Hauptkanal 
angefallen. Der Bundesfinanzhof war hin-
gegen der Ansicht, dass die Kläger diese 
nur als Herstellungskosten absetzen 
konnten.  
 
 
 

Steuerfolgen beim Nießbrauch an 
Grundstücken 

Bei der Übertragung eines Grundstücks 
unter Nießbrauchsvorbehalt hat der 
Nießbrauchsberechtigte das Recht an 
allen Nutzungsmöglichkeiten, d.h. er kann 
das Grundstück selbst bewohnen oder 
darauf einen Betrieb ausüben, aber auch 
das Grundstück ganz oder teilweise vet-
mieten. Die laufenden Kosten hat er zu 
tragen, außergewöhnliche Erhaltungsauf-
wendungen und außergewöhnliche öf-
fentliche Lasten (z.B. Erschließungsbeiträ-
ge) muss der Eigentümer übernehmen.  
Handelt es sich um einen Vorbehalts-
nießbrauch zu Gunsten des bisherigen 
Eigentümers und erfolgt die Übertragung 
unentgeltlich, dann kann der Nießbrau-
cher die Absetzung für Abnutzung (AfA) 
weiterführen, wie bisher als Eigentümer. 
Bei einem Zuwendungsnießbrauch hat 
der Nießbraucher keine Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten für das Gebäude 
getragen und kann keine AfA abziehen. 
Der Grundstückseigentümer ebenfalls 
nicht, weil er keine Einkünfte aus dem 
Grundstück erzielt. Mit dem Ende des 
Nieß-brauchs durch den Tod des Berech-
tigten geht die ursprüngliche AfA-Basis 
auf den Eigentümer über, der die AfA 
weiterführen kann. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EGSZ Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte  

- 3 - 

Lohnsteuer 

Lohnsteuerliche Behandlung bei Be-
schaffung einer BahnCard durch den 
Arbeitgeber 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in 
einer Verfügung zur lohnsteuerlichen 
Behandlung bei der Beschaffung einer 
BahnCard durch den Arbeitgeber Stel-
lung genommen. 
Bei der lohnsteuerlichen Behandlung der 
Beschaffung einer BahnCard sind zwei 
Fallgruppen zu unterscheiden.. 
§ Kommt es bei der Überlassung der 

BahnCard an den Arbeitnehmer zur 
prognostizierten Vollamortisation, d. 
h. die ersparten Fahrtkosten für Ein-
zelfahrscheine erreichen oder über-
steigen die Kosten der BahnCard, 
stellt die Überlassung der BahnCard 
keinen Arbeitslohn dar.  

§ Erreichen die durch die Nutzung der 
überlassenen BahnCard ersparten 
Fahrtkosten nach der Prognose zum 
Zeitpunkt der Hingabe der BahnCard 
deren Kosten nicht vollständig (Teil-
amortisation), liegt die Überlassung 
der BahnCard nicht im überwiegen-
den eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers. Die Überlassung der 
BahnCard stellt in diesem Fall steu-
erpflichtigen Arbeitslohn dar. 
 
 
 
 
 
 
 

Unzureichend geführtes Fahrtenbuch 
erst nachträglich bekannt - Änderung 
der Steuerfestsetzung möglich 
Wenn dem Finanzamt ein unzureichend 
geführtes Fahrtenbuch erst im Rahmen 
der Betriebsprüfung bekannt wird, ist eine 
neue Tatsache gegeben, die zur Ände-
rung der Steuerfestsetzung berechtigt. 
Ein Fahrtenbuch ist nicht ordnungsgemäß 
geführt, wenn lediglich für Teilzeiträume 
Eintragungen vorhanden und die Fahrt-
ziele und aufgesuchten Kunden nicht 
hinreichend genau bezeichnet sind. 
Das Finanzgerich Münster entschied, dass 
dem GmbH-Geschäftsführer in diesem 
Fall für die Privatnutzung eines Pkw auf-
grund fremdüblicher Vereinbarung im 
Anstellungsvertrag zwar keine verdeckte 
Gewinnausschüttung zuzurechnen ist. Der 
Wert der Privatnutzung sei aber als Ge-
haltsbestandteil zu berücksichtigen. 
Der geldwerte Vorteil aus der Überlas-
sung eines Dienstwagens zur Privatnut-
zung führe unabhängig von den tatsäch-
lichen Nutzungsverhältnissen zu einer 
Bereicherung des Arbeitnehmers und 
fließe diesem bereits mit der Inbesitz-
nahme des Dienstwagens zu. Der Nut-
zungswert sei hingegen nur bei tatsächli-
cher Nutzung des Pkw für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte anzu-
setzen. 
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Umsatzsteuer 

Kleinunternehmer-
Bemessungsgrundlage bei der Diffe-
renzbesteuerung 
Ein Gebrauchtwagenhändler führte im 
Rahmen seiner Tätigkeit steuerbare Um-
sätze aus, die der Differenzbesteuerung 
des Umsatzsteuergesetzes unterlagen. 
Sei-ne in 2009 und 2010 ausgeführten 
Umsätze betrugen 27.358 Euro bzw. 
25.115 Euro. Die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage ermittelte er ge-
mäß dem Differenzbetrag (Handelsspan-
ne) mit 17.328 Euro (2009) bzw. 17.470 
Euro (2010). Er nahm in seiner Umsatz-
steuererklärung für 2010 deshalb an, dass 
er weiterhin Kleinunternehmer sei (§ 19 
Abs. 1 UStG), da er unterhalb der gelten-
den Umsatzgrenze von 17.500 Euro lag. 
Das Finanzamt versagte dagegen die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung, 
da der Gesamtumsatz 2009 gemessen an 
den vereinnahmten Entgelten über der 
Grenze von 17.500 Euro gelegen habe. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt 
Recht. Bei der Ermittlung der Umsatz-
grenzen nach der Kleinunternehmerrege-
lung bei einem Händler, der der Diffe-
renzbesteuerung unterliegt, sei nicht auf 
die Differenzumsätze, sondern auf die 
Gesamtentgelte abzustellen. Die Voraus-
setzungen für die Anwendung der Klein-
unternehmerregelung seien somit nicht 
erfüllt. Der Gesamtumsatz bezogen auf 
das dem Streitjahr 2010 vorangegangene 
Jahr 2009 habe die maßgebliche Umsatz-
grenze von 17.500 Euro überschritten. 
Deshalb sei auf die Summe der vom Ge-
brauchtwagenhändler in diesem Jahr ver-
einnahmten Entgelte in Höhe von über 
27.000 Euro abzustellen. Die Handels-
spanne sei hier unmaßgeblich. 

Zuordnungsentscheidung bei Errich-
tung einer Photovoltaikanlage muss 
für Vorsteuerabzug fristgemäß doku-
mentiert werden 
Der Vorsteuerabzug aus der Errichtung 
einer sowohl unternehmerisch als auch 
nichtunternehmerisch genutzten Photo-
voltaikanlage setzt eine Zuordnungs-
entscheidung voraus, die spätestens bis 
zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist 
für die Steuererklärung gegenüber dem 
Finanzamt zu dokumentieren ist.  
Der Kläger hatte im Jahr 2014 eine Pho-
tovoltaikanlage erworben. Den erzeugten 
Strom nutzte er zum Teil selbst, zum Teil 
speiste er ihn bei einem Energiever-
sorger ein. Am 29. Februar 2016 gab der 
Kläger die Umsatzsteuererklärung für das 
Streitjahr 2014 ab und machte Vorsteuer-
beträge geltend. Vor der Abgabe seiner 
Umsatzsteuererklärung hatte der Kläger 
ge-genüber dem Finanzamt keine Anga-
ben zu der Photovoltaikanlage gemacht. 
Das Finanzamt versagte den Vorsteuerab-
zug aus der Rechnung über die Lieferung 
der Photovoltaikanlage, weil der Kläger 
die Zuordnungsentscheidung nicht recht-
zeitig getroffen habe. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
gab dem Finanzamt Recht. Da die Liefe-
rung der Photovoltaikanlage sowohl für 
den unternehmerischen Bereich als auch 
für den nichtunternehmerischen Bereich 
des Klägers vorgesehen war (sog. ge-
mischte Nutzung), hätte der Kläger seine 
Zuordnungsentscheidung zum Unter-
nehmensvermögen spätestens bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für 
die Steuererklärung treffen und gegen-
über dem Finanzamt dokumentieren 
müssen. Die Frist zur Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung werde durch 
Fristverlängerungen für die Abgabe der 
Steuererklärung nicht verlängert. Zu die-
ser Entscheidung ist eine Anfrage beim 
EuGH gestellt worden. Dieser soll über die 
deutsche Handhabung entscheiden. 
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Arbeits-/Sozialrecht 

Sozialamt darf regelmäßige Geld-
schenkungen an Enkelkinder zurück-
fordern 

Eine Großmutter 
hatte für ihre bei-
den Enkelkinder 
nach deren Ge-
burt jeweils ein für 
25 Jahre angeleg-
tes Sparkonto 
eröffnet und da-
rauf über einen 
Zeitraum von elf 
bzw. neun Jahren 
jeweils monatlich 
50 Euro einge-
zahlt, um für die 

Enkel Kapital anzusparen. Als sie vollstati-
onär in einer Pflegeeinrichtung unterge-
bracht werden musste, konnte sie die für 
die Heimunterbringung von ihr anteilig zu 
tragenden Kosten nicht mehr aus eigenen 
Mitteln aufbringen. Der Sozialhilfeträger 
kam für diese Kosten auf und verlangte 
von den Enkelkindern die Rückzahlung 
der Beträge, die die Großmutter in den 
letzten zehn Jahren auf die Sparkonten 
der Enkel eingezahlt hatte. 
Das Oberlandesgericht Celle hat die En-
kelkinder zur Zahlung der zurückgefor-
derten Beträge verurteilt. Nach Auffas-
sung des Gerichts stellen über mehrere 
Jahre monatlich geleistete Zahlungen an 
Familienangehörige zum Kapitalaufbau 
keine "privilegierten Schenkungen" dar 
und der Sozialhilfeträger kann diese des-
halb von den beschenkten Familienange-
hörigen zurückfordern, wenn der Schen-
ker selbst bedürftig wird und deshalb 
Leistungen von einem Sozialhilfeträ-ger 
bezieht. 

Verfahrensrecht 

Ab Juni 2020 keine Zahlungserinne-
rungen für Steuervorauszahlungen 
Das Landesamt für Steuern Rheinland-
Pfalz teilt mit, dass die Finanzämter ab 
Juni 2020 keine Zahlungserinnerungen für 
Steuervorauszahlungen mehr verschi-
cken und daher die Teilnahme am Last-
schrifteinzugsverfahren empfohlen wird. 
Bisher wurden Bürger und Unternehmen, 
die Vorauszahlungen auf ihre Einkom-
men- und Körperschafts-teuer leisten 
müssen, quartalsweise an die fälligen 
Zahlungen erinnert. Durch die Einstellung 
des Versandes dieser Zahlungserinnerun-
gen für Steuervorauszahlungen spart das 
Land Rheinland-Pfalz jährlich rund 
220.000 Euro an Porto- und Papierkosten 
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Termine Steuern/Sozialversicherung                              April/Mai 2020 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 14.04.20201 11.05.20202 

Umsatzsteuer 14.04.20203 11.05.20204 

Ende der Schonfrist obiger Steuerar-
ten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 17.04.2020 14.05.2020 

Scheck6 10.04.2020 08.05.2020 

Gewerbesteuer Entfällt 15.05.2020 

Grundsteuer Entfällt 15.05.2020 

Ende der Schonfrist obiger Steuerar-
ten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 Entfällt 18.05.2020 

Scheck6 Entfällt 12.05.2020 

Sozialversicherung7 28.04.2020 27.05.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-

ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

  

                                                
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2020/25.05.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Rechtliche Hinweise 
 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder 
sonstige, für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-
Newsletter erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir 
eine Haftung für die auszugsweise Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
info@egsz.de 
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite 
 
www.egsz.de 
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